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Hintergrund und Zielsetzung der Studie 

 

1. Der Europarat und die Europäische Union arbeiten seit ihrem Bestehen zusammen, um ihre 
gemeinsamen Ziele der Verteidigung von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit zu 
erreichen und zu fördern. Diese Zusammenarbeit stützt sich nicht nur auf das Vorhandensein dieser 
gemeinsamen Ziele, sondern auch auf die Erfahrung und spezifische Eignung des Europarates in diesen 
Angelegenheiten sowie auf die zusätzliche Legitimität, die der Europarat als renommierte internationale 
Organisation mit einem breiten Spektrum von Mitgliedstaaten über den Bereich der EU hinaus besitzt. 
Sie ist umso notwendiger angesichts neuer Herausforderungen für die Rechtsstaatlichkeit innerhalb wie 
außerhalb der EU. 

 
2. In dieser Studie wird die Angemessenheit und Effizienz bestehender Kooperationsmechanismen 

zwischen der Europäischen Union und dem Europarat geprüft und analysiert, auf welche Weise sich 
Synergien zwischen Unionsorganen und Organen des Europarates mit Blick darauf verbessern lassen, 
wie der Europarat wirksam zum EU-Mechanismus für den Schutz und die Stärkung von Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten beitragen kann. Deshalb wird auch untersucht, wie mit den im 
Gutachten 2/13 des Gerichtshofs vom Dezember 2014 erhobenen Einwänden umzugehen ist, in dem 
die Unvereinbarkeit des Entwurfs der Übereinkunft über den Beitritt zur EMRK mit dem Unionsrecht 
hervorgehoben wurde. 
 

                                                             
1 Die Studie in englischer Sprache: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689275/IPOL_STU(2021)689275_EN.pdf 

ABRISS 

In dieser Studie, die von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten des 
Europäischen Parlaments auf Anforderung des AFCO-Ausschusses in Auftrag gegeben wurde, werden die 
Möglichkeiten für eine stärkere Zusammenarbeit der Europäischen Union mit dem Europarat untersucht. 
Dabei geht es einerseits um die Beteiligung der Organe des Europarates am EU-Mechanismus für 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte und andererseits um den Beitritt der Europäischen Union 
zu den Verträgen des Europarates und insbesondere zur Europäischen Menschenrechtskonvention. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689275/IPOL_STU(2021)689275_EN.pdf
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Wichtigste Erkenntnisse 

 
3. In dem Maße, wie sich die beiden Organisationen gewandelt und weiterentwickelt haben, haben sich 

auch die Formen ihrer Zusammenarbeit und die dafür geltenden Rechtsinstrumente verändert. Hier 
lassen sich vor allem die Vereinbarung aus dem Jahr 2007 sowie – für das auswärtige Handeln der EU – 
die Absichtserklärung aus dem Jahr 2014 anführen. Diese Dokumente sind jedoch allgemein gehalten 
und müssen durch Vereinbarungen für ein gemeinsames Vorgehen zu konkreten Fragen ergänzt 
werden. 

 
4. Bei der Zusammenarbeit von Europarat und EU ist die Komplexität der Organisation des Europarates zu 

berücksichtigen, der neben seiner organisatorischen Struktur eine Reihe ganz unterschiedlicher 
Agenturen und Einrichtungen umfasst, wie etwa die Venedig-Kommission, GRECO, CEPEJ, GREVIO, 
HELP, GRETA und viele andere. 

 
5. Die Zusammenarbeit von Europarat und EU erfolgt über zwei Arten von Verfahren. Zum einen durch die 

instrumentelle Unterstützung seitens der Organe des Europarates bei der Erreichung der Unionsziele, 
vor allem bei der Einführung interner Kontrollen zur Förderung und Garantie der Werte Demokratie, 
Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Zum anderen – und bisher in geringerem Maße – in Form der 
Einführung externer Kontrollen durch Organe im Bereich des Europarates hinsichtlich der Achtung 
dieser Werte seitens der EU und ihrer Mitgliedstaaten. 

 
6. Intern umfassen die Instrumente der Zusammenarbeit Instrumente politischer Natur (zwischen 

staatlichen Organen), rechtliche Unterstützung (durch die Einführung von Standards und 
Beurteilungen) oder die Umsetzung gemeinsamer Programme. 
 

7. Auf dieser internen Ebene wäre es für eine Stärkung dieser Kooperationsinstrumente von Vorteil, wenn 
in den Beziehungen zwischen Europarat und EU der Grundsatz einer strategischen Partnerschaft 
zwischen beiden Organisationen einen höheren Stellenwert erhalten würde, also über das Handeln der 
Organe des Europarates als maßgebliche Einrichtungen der Unterstützung seiner Ziele hinaus. Damit 
könnte man nicht nur Synergien zwischen den beiden Organisationen begünstigen, sondern auch den 
internen Kontrollen der EU eine größere Legitimität verleihen. 

 
8. Eine erste Möglichkeit zum Ausbau dieser strategischen Partnerschaft könnte die stärkere Einbindung 

der EU in die verschiedenen Einrichtungen des Europarates wie GRECO, CEPEJ, GREVIO oder MONEYVAL 
etc. sein. Dazu wäre in einigen Fällen die Aufnahme der EU in die Verträge des Europarates erforderlich. 

 
9. Eine zweite Möglichkeit (und von besonderem Belang für den Mechanismus der Verteidigung der 

Rechtsstaatlichkeit) wäre die förmliche Errichtung einer über die allgemeinen Bestimmungen der 
Vereinbarung hinausgehenden umfassenden und konkreteren Partnerschaft, bei der die Rolle der 
Einrichtungen des Europarates in den verschiedenen Säulen des Mechanismus und in seinen 
unterschiedlichen Phasen genau festgelegt ist. 

 
10. Der Beitritt der EU zur EMRK ist besonders für die Zusammenarbeit im Zuge der Einführung externer 

Kontrollen wichtig. Er wird zwar durch die vom Gerichtshof in seinem Gutachten 2/13 erhobenen 
Einwände erheblich erschwert, aber nicht ausgeschlossen. Um diese Einwände zu entkräften, könnten 
am ersten Entwurf der Übereinkunft, unter Wahrung des Grundsatzes der Eigenständigkeit des 
Unionsrechts, Änderungen vorgenommen werden. 

 
11. Ebenfalls im Bereich der externen Kontrolle würde die Einbindung der EU in die verschiedenen Verträge 

des Europarates, wie etwa die Istanbul-Konvention oder die Europäische Sozialcharta, und in die darin 
festgelegten Kontroll- und Beurteilungsgremien die strategische Partnerschaft der beiden 
Organisationen stärken. 
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12. Nicht zuletzt würde die Einbindung der EU in den Europarat auch langfristig die weitestgehende 
Kooperation zwischen den beiden Organisationen sicherstellen. 
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